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001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §198;

BAO §225 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Für die Erlassung eines Bescheides nach § 225 Abs 1 BAO kommt es nicht darauf an, ob die Abgabe dem

Abgabenschuldner - der mit dem Adressaten des Sachhaftungsbescheides keineswegs ident sein muss - bereits

vorgeschrieben ist oder ob ein erlassener Abgabenbescheid in Rechtskraft erwachsen ist.
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